
Radarwarngeräte: Sicherstellung und

Vernichtung zulässig I:
I

f
Bemd Huppertz 1:

f
1. Der Ausgangsfall d:m Femmeldea~lagenrecht ~nte~sagt. I

[Dies erfolgte aber rocht zur GewährleIStung i

der Verkehrsüberwachung, sondern war al- !

Polizeibeamte, deren Pkw zuvor von lein Folge des Femmeldeanlagenmonopols 1

dem Betroffenen überholt worden war, des Bundes. Denn Radarwarngeräte sind t
stellten durch Nachfahren fest, daß der Funkanlagen, für deren Betrieb im Interesse ./.

1Betroffene die zulässige Höchstge- der Fernmeldehoheit das Fernmeldeanla- j'
schwindigkeit erheblich über?:chritten gengesetz eine Genehmigung (Verleihung) "

hatte. Bei der anschließenden Uberprü- gefordert hat. Diese Genehmigung wurde f

fung stellten sie im Pkw ein Radarwarn- für Radarwamgeräte jedoch nicht erteilt!). 1

gerät sicher, das sich zu diesem Zeit- Im Zuge der Liberalisierung des Fern- l

punkt in Betrieb befand. Der Antrag auf meldeanlagenrechts hat der Gesetzgeber ,:

Herausgabe des sichergestellten Radar- die Restriktion schrittweise abgebaut mit \,

warngerätes wurde abgelehnt, weil der Folge, daß weder die Herstellung, 11

durch eine Nutzung des Gerätes erneut noch die Werbung2), d.~r Verkauf, der Er- ]j

die Voraussetzung für die Sicherstellung werb, der Besitz, das Uberlassen und der I!

eintreten würde. Vielmehr sei die Ver- Betrieb solcher Radarwarngeräte unter- i'

nichtung die einzig sachgerechte Maß- sagt oder gar strafbar isfl. l'

nahme. Die hiergegen gerichtete Klage Der Kaufvertrag über ein Radarwarn- i

wurde abgewiesen. gerät ist allerdings - auch nach Wegfall !.

der Strafbarkeit des Betriebes eines derar- i
... tigen Gerätes nach § 15 FAG - sittenwid- . l

2. Radarwarngerate 1m rig, weil der Zweck dieses Vertrages in '

S
p ie g el der Geset e der Förderu~.g ordnungswidrigen Ver-

Z haltens des Käufers besteht').

Radarwarngeräte stellen Funkanlagen

Die Benutzung sogenannter Radarwarn- i.S.d. § 3 Nr. 4 TKG dar. Nach dieser Vor-

geräte, mit denen dem Kraftfahrer nahege- schrift handelt es sich um "elektrische

legene Geschwindigkeitskontrollen an- Sende- oder Empfangseinrichtungen,

gekündigt werden sollen, war bisher nach zwischen denen die Informationsübertra-

1) BLFA-OWiG I/1996 am 1./2.10.1996 VG München VM 1998, 118 Anm. ThubauviIle.
2' Nach altem Recht war die Werbung für Radarwarngeräte wettbewerbswidrig i.S.d. § 1 UWG, da der Verkauf

von Radarwarngeräten eine strafbare BeihiIfehandlung nach § 27 StGB zu einem Verstoß gegen § 15 I FAG a.F.

darstellte: KG DAR 1990,140; OLG Hamm GRUR 1991, 668.

3' Vgl. insofern das Postneuordnungsgesetz vom 14.9.1994, BGB1.1, 2325, 2363; § 15 I FAG a.F.; § 1 n Satz 1 FAG;

Telekommunikationsgesetz vom 25.7.1996, BGB1. 1, 1120, VG München VM 1998, 118 Anm. ThubauviIle.

4' LG Bonn DAR 1998, 355.
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gung ohne Verbindungs~eitungen stattfin- 30 Radarwarngeräte als
den kann'/,. Darunter SInd auch Radar- G f h f OO do oo ff 10 hwarngeräte zu fassen, da die Angabe über e a r ur le 0 eßt lC e

das Vorhandensein eines im Betrieb be- Sicherheit
findlichen Geschwindigkeitsmeßgerätes
im Wege des Empfangs abgestrahlter Im- Dennoch stellen Radarwarngeräte ei-
pulse als Information i.S.d. TKG angese- ne Gefahr für die öffentliche Sicherheit
hen werden kann'). dar. Gefährdetes Schutzgut ist die Funk-

Allerdings läßt sich daraus keine tionsfähigkeit staatlicher Einrichtungen
Strafbarkeit herleiten6): zum einen sind sowie ihr ungestörtes Funktionieren im
die Strafvorschriften des FAG aufgeho- Einzelfall. Die präventive Wirkung einer
ben, zum anderen ist das Tatbestands- nicht angekündigten Kontrolle entfällt
merkmal des "Abhörens" i.S.d. Strafvor- beim Einsatz von Radarwarngeräten. Ein
schrift der §§ 86, 95 TKG nicht erfüllt. Fahrzeugführer wird nämlich mit Hilfe
Nach § 86 TKG dürfen Nachrichten, die solcher Geräte in den Stand versetzt, sich
für eine Funkanlage (nach § 3 Nr. 4 TKG faktisch von rechtlichen Bindungen frei-
ist ein Radarwarngerät als solche anzuse- zustellen, die dem Schutz überragend
hen) nicht bestimmt sind, nicht abgehört wichtiger Rechtsgüter (hier: Leib und Le-
werden. Zuwiderhandlungen sind nach ben der Verkehrsteilnehmer; Geschwin-
§ 95 TKG mit Strafe bedroht. Dazu reicht digkeit als Hauptunfallursache) dienen9).
aber die bloße Informationsgewinnung
nicht aus. Vielmehr wird der Begriff des 0 0 0

"Abhörens" mit dem in § 201 StGB 40 Pohzelrechthche
gleichge~etzt. I?arin a.ber ist lediglich.die Sicherstellun

gmenschlIche - mhalt4che - Kommunika-
tion als Schutzgutausgewiesen7J.

Des weiteren stellt das Mitführen Danach ist die polizeiliche Sicherstel-
eines Radarwarngerätes auch keine Ord- lung eines Radarwarngerätes - zur Gefah-
nungswidrigkeit i.S.d § 96 TKG dar"). renabwehr im oben genannten Sinne -

zulässig. Dabei spielt es keine Rolle, ob das
~ -'ln.II-..JIIrII: Radarwarngerät tatsächlich betriebsbereit

eingeschaltet war oder nicht'O). Allein das
Informieren i Vorhandensein eines Radarwarngerätes in

Sie sich bei Ihrer !
Kriminalpolizei. I 51 Goll, Das neue Fernrneiderecht nach Einführung

lichen Beratungs. i des TKG vorn 25.7.1996, in: PVT 1996, 327.
stelle über Sidler.! " LG Berlin DAR 1997, 501; zust. VG München VM

I 1998,118.heil Die. FaChleutede~ ! " Tröndle, StGB, Rz. 2 zu § 201 StGB.
PoLIZei beraten Sie

I 81 VGH MO' h NZV 1998 520kostenlos, wie Sie sich und unc en ,.
Ihr Eigentum wirksam vor 91 BVerwG GewArch 1986, 39.

Straftaten SCh0t2~ n 101 VG München DAR 1998,366; VGH München NZV

können'. 1998,520, noch zum alten Recht: BayObLG DAR
c ' 1992,107 (108) "Darauf, ob der Angeklagte die Ab-

... SIe::er ~"::IRPi8zeI. sicht hatte, die Fernmeldeanlage zu benutzen, kommt
es nicht an."
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einem Fahrzeug offenbart die Absicht des vorhandene Radarwarngerät in Funktion
Fahrers, sich gerade nicht an Geschwindig- war. Das allgemeine Polizeirecht stellt so-
keitsbegrenzungen halten zu wollen. Der- mit eine tragfähige Grundlage für Maß-
jenige Fahrzeugführer, der ein Radargerät nahmen der Gefahrenabwehr gerade in
mit sich führt, gibt zugleich zu erkennen, den Fällen dar, in denen eine strafprozes-
Verkehrsordnungswidrigkeiten begehen suale Sicherstellung nicht möglich ist.
zu wollen. Diese sollen im Falle einer Ra-
darkontrolle rechtzeitig so beendet wer- .
den, daß es der Polizei nicht möglich ist, 5. VernIchtung
etwaige Ordnungswidrigkeiten bezie-
hungsweise Straftaten zu verfolgen. Ein Auch die (angedrohte) Unbrauchbar-
Verkehrsteilnehmer, der ein Radarwarn- machung beziehungsweise Vernichtung
gerät mit sich führt, begründet deshalb ist zulässig. Nur auf diese Weise kann
durch seine Absicht, bei Verkehrsord- nämlich sichergestellt werden, daß das
nungswidrigkeiten durch Geschwindig- Gerät nicht weiter bestimmungsgemäß
keitsüberschreitungen nicht erkannt zu eingesetzt wird und dadurch eine erneu-
werden, eine gegenwärtige GefahrlI). ,te Gefährdung der öffentlichen Sicherheit

Dieser Gefahr kann letztlich nur durch eintritt (vgl. Art. 27 IV BayP AG; § 45 IV
die Sicherstellung des Radarwarngerätes Nr. 1 PoIGNW). Zutreffend wird darauf
begegnet werden. Als Rechtsgrundlage hingewiesew4J, daß sich Benutzer solcher
dienen die Vorschriften über die Sicher- Warngeräte auf deren Funktionstüchtig-
steilung zur Gefahrenabwehr der ein- keit - weil sie keine anderweitigen Erfah-
schlägigen Polizeigesetze der Länder'2). rungen haben - verlassen. Deshalb ist zu
Danach kann die Polizei eine Sache si- befürchten, daß ein sich entwickelnder
cherstellen, wenn dies zur Abwehr einer Markt zum vermehrten leichtfertigen
gegenwärtigen Gefahr erforderlicl1l ist Umgang mit Geschwindigkeitsvorschrif-
(vgl. Art. 25 Nr 1 BayPAG; §43 Nr. 1 ten führt. Die auf diesem Gebiet ein ge-
PoIGNW). Zwar versteht man unter ge- setzte Werbung ist eindeutig, auch wenn
genwärtiger Gefahr nur eine solche Ge- die Ergebnisse durchgeführter Wir-
fahr, wenn die Einwirkung des schädi- kungsuntersuchungen e~.er Funktions-
genden Ereignisses bereits begonnen hat untüchtigkeit belegen. Uberdies sind
oder wenn diese Einwirkung unmittelbar weitere Gefährdungen zu sehen, die
oder in allernächster Zeit mit an Sicher- durch abruptes Bremsen beim Erscheinen
heit grenzender Wahrscheinlichkeit be- des Warnsignals möglicherweise entste-
vorstehp3). Im vorliegenden Fall lagen hen. Damit entspricht die Vernichtung
diese Voraussetzungen jedoch schon des- des Gerätes als einzige wirkungsvolle
halb vor, weil die Polizei den Kraftfahrer Möglichkeit d~m Grundsatz der Verhält-
bei der Begehung einer erheblichen Ge- nismäßigkeit15J, wenn die vorgeschalteten
schwindigkeitsüberschreitung durch Formalien (Anhörung undsoweiter) ein-
Nachfahren antraf und das im Fahrzeug gehalten werden.

11) VG München DAR 1998, 366 (L), VM 1998, 118.
'" BVerwG GewArch 1986, 39 in einem gleichgelagerten Fall noch zum FAGa:F.

,,) VG München VM 1998, 118; Tegtmeyer, PoIGNW, Rz, 12 zu§ 8.

'4) VG München VM 1998, 118, Anm. Thubauville.
'5) VGH München NZV 1998, 520.
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gung ohne Verbindungs~eitungen stattfin- 3. Radarwarngeräte als
den kann". Darunter SInd auch Radar- G f h f " d . " ff I. hwamgeräte zu fassen, da die Angabe über e a r ur le 0 ent IC e
das Vorhandensein eines im Betrieb be- Sicherheit
findlichen Geschwindigkeitsmeßgerätes
im Wege des Empfangs abgestrahlter Im- Dennoch stellen Radarwamgeräte ei-
pulse als Information i.S.d. TKG angese- ne Gefahr für die öffentliche Sicherheit
hen werden kann5). dar. Gefährdetes Schutzgut ist die Funk-

Allerdings läßt sich daraus keine tionsfähigkeit staatlicher Einrichtungen
Strafbarkeit herleiten6): zum einen sind sowie ihr ungestörtes Funktionieren im
die Strafvorschriften des FAG aufgeho- Einzelfall. Die präventive Wirkung einer
ben, zum anderen ist das Tatbestands- nicht angekündigten Kontrolle entfällt
merkmal des IIAbhörens" i.S.d. Strafvor- beim Einsatz von Radarwamgeräten. Ein
schrift der §§ 86, 95 TKG nicht erfüllt. Fahrzeugführer wird nämlich mit Hilfe
Nach § 86 TKG dürfen Nachrichten, die solcher Geräte in den Stand versetzt, sich
für eine Funkanlage (nach § 3 Nr. 4 TKG faktisch von rechtlichen Bindungen frei-
ist ein Radarwamgerät als solche anzuse- zustellen, die dem Schutz überragend
hen) nicht bestimmt sind, nicht abgehört wichtiger Rechtsgüter (hier: Leib und Le-
werden. Zuwiderhandlungen sind nach ben der Verkehrsteilnehmer; Geschwin-
§ 95 TKG mit Strafe bedroht. Dazu reicht digkeit als Hauptunfallursache) dienen').
aber die bloße Informationsgewinnung
nicht aus. Vielmehr wird der Begriff des .. .
"Abhörens" mit dem in § 201 StGB 4. Pohzelrechthche
gleichge~etzt. I?arin a.ber ist lediglich.die Sicherstellun

gmenschliche - mhalt4che - Kommumka-
tion als Schutzgutausgewiesen7).

Des weiteren stellt das Mitführen Danach ist die polizeiliche Sicherstel-
eines Radarwamgerätes auch keine Ord- lung eines Radarwamgerätes - zur Gefah-
nungswidrigkeit i.S.d § 96 TKG dar"). renabwehr im oben genannten Sinne -

zulässig. Dabei spielt es keine Rolle, ob das

~"~~:-, ~adarwamgerät tatsächli.ch betrieb~bereitps .! emgeschaltet war oder nIchtIG). Allem das
.' Informieren! Vorhandensein eines Radarwamgerätes in

Sie sich bei Ihrer I

Kriminalpolizei- I 5) Goll, Das neue Fernmelderecht nach Einführung

lichen BeratUngs-I des TKG vom 25.7.1996, in: PVT 1996, 327.
stelle über Sicber-1 6) LG Berlin DAR 1997, 501; zust. VG München VM

. ! 1998,118.
heat Die Fachleute der I " Tröndle, 5tGB, Rz. 2 zu § 201 5tGB.

PolIzeI beraten Sie
I 8)" kostenlos. wie Sie sich und VGH Munchen NZV 1998,520.

Ihr Eigentum wirksam vor 9) BVerwG GewArch 1986, 39.

Straftaten SChOtz~ n"" )0) VG München DAR 1998,366; VGH München NZV
können 1998, 520, noch zum alten Recht: BayObLG DAR

~ 1992,107 (108) "Darauf, ob der Angeklagte die Ab-
Wk 81tH.... SIe skHrleben. 18P8HJ11. sicht hatte, die Fernmeldeanlage zu benutzen, kommt

es nicht an."
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